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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

Fügeverbindung hochfest

1.1. Produktidentifikator

.

Weitere Handelsnamen

P3G4-30YP-V004-FTD8UFI:

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 

abgeraten wird

Klebstoffe, Dichtstoffe

Verwendung des Stoffs/des Gemischs

Nur für industrielle und gewerbliche Verwendung.

Verwendungen, von denen abgeraten wird

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

ITW LLC & Co. KGFirmenname:

Straße: Am Eichenbach 14

Ort: D-73054 Eislingen/Fils

Telefon: +49 800 6273002

skrautmann@itwindustrialsolutions.comE-Mail:

Produktsicherheit Mo. - Do. 

8.00 - 16.30  Fr. 8.00 - 14.00

Ansprechpartner: ++49 800 6273002Telefon:

E-Mail: info@itwindustrialsolutions.com

www.itwindustrialsolutions.comInternet:

Produktsicherheit Mo. - Do. 8.00 - 16.30  Fr. 8.00 - 14.00

Deutschland: Vergiftungs-Informations-Zentrale Freiburg 0761 19240 

Swiss Toxicological Information Centre - Téléphone : +41 44 251 51 51 (in 

Switzerland dial 145) 

United Kingdom : National Poisons Information Service - Phone number : 

8448920111

Österreich : Vergiftungsinformationszentrale Vienna - Telefon-Nummer : +43 1 

406 43 43

Schweiz : Tox Info Suisse - Telefon-Nummer :  +41 44 251 51 51

España : Instituto Nacional de Toxicología - Teléfono : +34 91 562 04 20

România (Romania): Spitalul de Urgenta Floreasca 021 230 8000

România (Romania): Spitalul de Urgenta Floreasca 021 230 8000

CAV “Ospedale Pediatrico Bambino Gesù” – Roma Tel. (+39) 06.6859.3726

CAV “Azienda Ospedaliera Università di Foggia” – Foggia Tel. 800.183.459

CAV “Azienda Ospedaliera A. Cardarelli” – Napoli Tel. (+39) 081.545.3333

CAV Policlinico “Umberto I” – Roma Tel. (+39) 06.4997.8000

CAV Policlinico “A. Gemelli” – Roma Tel. (+39) 06.305.4343

CAV Azienda Ospedaliera “Careggi” U.O. Tossicologia Medica – Firenze

Tel. (+39) 055.794.7819

CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica – Pavia Tel. (+39)

0382.24.444

CAV Ospedale Niguarda – Milano Tel. (+39) 02.66.1010.29

CAV Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII – Bergamo Tel. 800.88.33.00

CAV Centro antiveleni Veneto – Verona Tel. 800.011.858

Slovakia: National Toxicological Information Centre Bratislava +421 2 5465 2307

Czech Republic: Ministry of Health of the Czech Republic Chemical Substances 

and Biocidal Products Unit +420 267 082 236

Slovakia: National Toxicological Information Centre Bratislava +421 2 5465 2307

Auskunftgebender Bereich:
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Deutschland: ++49 800 6273002

Slovakia: National Toxicological Information Centre Bratislava +421

1.4. Notrufnummer:

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrenkategorien: 

Schwere Augenschädigung/Augenreizung: Augenreiz. 2

Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut: Sens. Haut 1

Gefahrenhinweise:

Verursacht schwere Augenschäden.

Verursacht schwere Augenreizung.

2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
Hydroxypropylmethacrylat (Isomerengemisch)

ethoxyliertes Trimethylolpropantriacrylat

Signalwort: Achtung

Piktogramme:

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Gefahrenhinweise

P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. 

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

P363 Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz/Gehörschutz tragen.

Sicherheitshinweise

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT: Nicht anwendbar.

PvB: Nicht anwendbar.

Results of PBT and vPvB assessment 

PBT

Not applicable.

PvB

Not applicable.

2.3. Sonstige Gefahren

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Klebstoffe, Dichtungsstoffe
Chemische Charakterisierung
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Relevante Bestandteile

AnteilStoffnameCAS-Nr.

EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr.

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

5-10%27813-02-1 Hydroxypropylmethacrylat (Isomerengemisch)

248-666-3

Eye Irrit. 2A, Skin Sens. 1; H319 H317

5-10%20882-04-6 2-(Methacryloyloxy)ethyl succinat

244-096-4

Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2; H315 H319

<1%102-82-9 Tributylamin

203-058-7

Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2; H330 H311 H302 H315

<1%28961-43-5 ethoxyliertes Trimethylolpropantriacrylat

01-2119489900-30

Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1; H319 H317

<1%80-15-9 alpha,alpha-Dimethylbenzylhydroperoxid; Cumenhydroperoxid

201-254-7 617-002-00-8

Org. Perox. E, Acute Tox. 3, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, STOT RE 2, Aquatic 

Chronic 2; H242 H331 H312 H302 H314 H373 H411

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

AnteilStoffnameCAS-Nr. EG-Nr.

Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

102-82-9 203-058-7 <1%Tributylamin

inhalativ:  ATE = 0,5 mg/l (Dämpfe); inhalativ:  ATE = 0,05 mg/l (Stäube oder Nebel); dermal:  

ATE = 300 mg/kg; oral:  ATE = 500 mg/kg

80-15-9 201-254-7 <1%alpha,alpha-Dimethylbenzylhydroperoxid; Cumenhydroperoxid

inhalativ:  ATE = 3 mg/l (Dämpfe); inhalativ:  ATE = 0,5 mg/l (Stäube oder Nebel); dermal:  ATE = 

1100 mg/kg; oral:  LD50 = 382 mg/kg   Skin Corr. 1B; H314: >= 10 - 100    Skin Irrit. 2; H315: >= 3 

- < 10    Eye Dam. 1; H318: >= 3 - < 10    Eye Irrit. 2; H319: >= 1 - < 3    STOT SE 3; H335: >= 1 - 

100

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Kontaminierte Kleidung ausziehen.

Allgemeine Hinweise

Für Frischluft sorgen. Bei Atembeschwerden Sauerstoff geben. Ärztliche Behandlung notwendig.

Nach Einatmen

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit: Wasser. Anschließend nachwaschen mit: Polyethylenglykol 

400. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Ärztliche Behandlung notwendig. Bei Berührung mit 

der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.

Nach Hautkontakt

Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser spülen. 

Anschließend Augenarzt aufsuchen. Sofort vorsichtig und gründlich mit Augendusche oder mit Wasser spülen.

Nach Augenkontakt

Bei Verschlucken sofort trinken lassen: Wasser.  Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. 
Nach Verschlucken
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Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses 

Etikett vorzeigen.

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Es sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. ABC-Pulver.

Geeignete Löschmittel

Wasser mit Tensidzusatz. Wasser.

Ungeeignete Löschmittel

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Im Brandfall können entstehen: Stickoxide (NOx). Kohlenmonoxid Kohlendioxid (CO2).

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und Chemikalienschutzanzug tragen.

Gase/Dämpfe/Nebel mit Wassersprühstrahl niederschlagen. Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. 

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

Zusätzliche Hinweise

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 

Verfahren

Für ausreichende Lüftung sorgen. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen und 

Kleidung vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung tragen.

Allgemeine Hinweise

Nicht für Notfälle geschultes Personal

.

Einsatzkräfte

Für ausreichende Lüftung sorgen. Persönliche Schutzausrüstung tragen. Alle Zündquellen entfernen.

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen 

lassen.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen.

Für Rückhaltung

Für Reinigung Mit reichlich Wasser abwaschen.

Für Reinigung

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das 

aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln. Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, 

Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt 

Entsorgung behandeln.

Weitere Angaben

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Dieses Erzeugnis enthält keine gefährlichen Stoffe oder Zubereitungen, die unter normalen oder 

Hinweise zum sicheren Umgang
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vernünftigerweise vorhersehbaren Verwendungsbedingungen freigesetzt werden sollen.

Es sind keine besonderen Brandschutzmaßnahmen erforderlich.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe. Nach 

Arbeitsende Hände und Gesicht waschen. Bei der Arbeit nicht essen und trinken. Es sind keine besonderen 

Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Hinweise zu allgemeinen Hygienemaßnahmen am Arbeitsplatz

Behälter dicht geschlossen halten. Nur im Originalbehälter aufbewahren/lagern.

Weitere Angaben zur Handhabung

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Behälter dicht geschlossen halten. Nur im Originalbehälter aufbewahren/lagern.

Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Zusammenlagerungshinweise: keine Beschränkung.

Zusammenlagerungshinweise

Behälter dicht geschlossen halten. Behälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.  

Lagertemperatur: 10-20°C

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

12 (Nicht brennbare Flüssigkeiten, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen 

sind)

Lagerklasse nach TRGS 510:

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Enthält keine Stoffe in Mengen oberhalb der Konzentrationsgrenzen, für die ein Arbeitsplatzgrenzwert 

festgelegt ist.

Zusätzliche Hinweise zu Grenzwerten

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol 

nicht einatmen.

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung

Dicht schließende Schutzbrille.

Augen-/Gesichtsschutz

EN ISO 374 Geprüfte Schutzhandschuhe sind zu tragen: Butylkautschuk. Es wird empfohlen, die 

Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe für spezielle Anwendungen mit dem 

Handschuhhersteller abzuklären.

Handschutz

Körperschutz: nicht erforderlich.

Körperschutz

Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen.Gasfiltergerät (DIN EN 141).

Atemschutz

flüssigAggregatzustand:

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
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Farbe: grün

geruchlosGeruch:

nicht bestimmtSchmelzpunkt/Gefrierpunkt:

nicht bestimmtSiedepunkt oder Siedebeginn und 

Siedebereich:

Flammpunkt: >100 °C

Wasserlöslichkeit: Nicht mischbar

Dichte (bei 25 °C): 1,1 g/cm³

9.2. Sonstige Angaben

Angaben über physikalische Gefahrenklassen

nicht explosionsgefährlich.

Explosionsgefahren

Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen

Dynamische Viskosität:

  (bei 25 °C)

10000-16000 mPa·s

Weitere Angaben

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

No further relevant information available.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Keine Daten verfügbar

10.2. Chemische Stabilität

Das Produkt ist im Testsystem über die Testdauer stabil.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine Daten verfügbar

Keine Daten verfügbar

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Keine Daten verfügbar

10.5. Unverträgliche Materialien

Keine Daten verfügbar

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Keine Daten verfügbar

Weitere Angaben

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

ATEmix berechnet

ATE (oral) > 2000 mg/kg; ATE (dermal) > 2000 mg/kg; ATE (inhalativ Dampf) > 20 mg/l; ATE (inhalativ 

Staub/Nebel) > 5 mg/l
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Akute Toxizität

BezeichnungCAS-Nr.

QuelleSpeziesDosisExpositionsweg Methode

102-82-9 Tributylamin

ATE 500 

mg/kg
oral

ATE 300 

mg/kg
dermal

inhalativ Dampf ATE 0,5 mg/l

inhalativ Staub/Nebel ATE 0,05 mg/l

80-15-9 alpha,alpha-Dimethylbenzylhydroperoxid; Cumenhydroperoxid

RatteLD50 382 

mg/kg
IUCLIDoral

ATE 1100 

mg/kg
dermal

inhalativ Dampf ATE 3 mg/l

inhalativ Staub/Nebel ATE 0,5 mg/l

Reizt die Augen. Gefahr ernster Augenschäden.

Reiz- und Ätzwirkung

Sensibilisierende Wirkungen

Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen

Keine Daten verfügbar

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Keine Daten verfügbar

Keine Daten verfügbar

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Aspirationsgefahr

Keine Daten verfügbar

Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen

Keine Daten verfügbar

Keine Daten verfügbar

Spezifische Wirkungen im Tierversuch

Keine Daten verfügbar

Erfahrungen aus der Praxis

11.2. Angaben über sonstige Gefahren

Sonstige Angaben

Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Keine Daten verfügbar

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Keine Daten verfügbar
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Keine Daten verfügbar

12.4. Mobilität im Boden

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.

Keine Daten verfügbar

Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da 

kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

12.7. Andere schädliche Wirkungen

Keine Daten verfügbar

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

Weitere Hinweise

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Abfallschlüssel - ungebrauchtes Produkt

080409 ABFÄLLE AUS HERSTELLUNG, ZUBEREITUNG, VERTRIEB UND ANWENDUNG (HZVA) VON 

BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN, DICHTMASSEN UND 

DRUCKFARBEN; Abfälle aus HZVA von Klebstoffen und Dichtmassen (einschließlich 

wasserabweisender Materialien); Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder 

andere gefährliche Stoffe enthalten; gefährlicher Abfall

Abfallschlüssel - ungereinigte Verpackung

VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTÜCHER, FILTERMATERIALIEN UND 

SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler 

Verpackungsabfälle); Verpackungen aus Kunststoff

150102

Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen können einer Wiederverwertung zugeführt werden. 

Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

Sonstige einschlägige Angaben zum Landtransport

Nicht eingeschränkt

Binnenschiffstransport (ADN)

Sonstige einschlägige Angaben zum Binnenschiffstransport

Nicht eingeschränkt

Seeschiffstransport (IMDG)

Sonstige einschlägige Angaben zum Seeschiffstransport
Nicht eingeschränkt

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

Nicht eingeschränkt

Sonstige einschlägige Angaben zum Lufttransport

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

No further relevant information available.

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
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No further relevant information available.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den 

Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Verwendungsbeschränkungen (REACH, Anhang XVII):

Eintrag 3, Eintrag 75

9,98 % (109,78 g/l)Richtlinie 2004/42/EG über VOC aus 

Farben und Lacken:

Nationale Vorschriften

2 - deutlich wassergefährdendWassergefährdungsklasse:

Mischungsregel gemäß VwVwS Anhang 4, Nr. 3Status:

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkürzungen und Akronyme
Org. Perox

Acute Tox: Akute Toxizität

Skin Corr: Ätzwirkung auf die Haut

Skin Irrit: Hautreizung

Eye Irrit: Augenreizung

Skin Sens: Sensibilisierung der Haut

STOT RE: Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition)

Aquatic Chronic: Chronisch gewässergefährdend

Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)

H242 Erwärmung kann Brand verursachen.

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

H311 Giftig bei Hautkontakt.

H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H330 Lebensgefahr bei Einatmen.

H331 Giftig bei Einatmen.

H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

(Die Daten der relevanten Bestandteile wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten 

entnommen.)
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